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Verkehrsverhältnisse Bezirk Reutte - Verkehrsüberlastung B 179; 
Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge zur Vermeidung des Ausweichverkehrs
Geschäftszahl – bei Antworten bitte angeben

RE-VK-STVO-136/180-2020
Reutte, 23.07.2020

Da auf Grund von Verkehrsbeobachtungen und Verkehrserfahrungen an den angeführten Tagen auf der B 
179 Fernpassstraße infolge hohen Reiseverkehrs Rückstaubildungen und Ausweichverkehre auf das dafür 
nicht geeignete niederrangige Straßennetz (L69 Reuttener Straße und L 288 Pinswanger Straße) zu 
erwarten sind, erlässt die Bezirkshauptmannschaft Reutte gemäß § 44a Abs. 1 i.V.m. 
§ 94b Abs. 1 lit. b StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, zur Vermeidung der 
Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs am niederrangigen Straßennetz folgende 

V e r o r d n u n g:

§ 1

(1) Auf der L 288 Pinswanger Straße wird ab km 6,250 + 35m in Fahrtrichtung Pflach bis km 0,0 vom 
01.08.2020 bis 13.09.2020 jeweils von Samstag um 07:00 Uhr bis Sonntag um 19:00 Uhr ein 
„Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ gemäß § 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 verfügt.

      Von diesem Fahrverbot ausgenommen wird der Anrainerverkehr nach Pinswang. 

(2) Diese Verordnung tritt gemäß § 44a Abs. 3 StVO 1960 mit Anbringung des Vorschriftszeichens gemäß 
§ 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ samt Zusatztafel mit der Aufschrift 
„01.08. – 13.09.2020, jeweils Samstag, 07:00 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr, ausgenommen 
Anrainerverkehr Pinswang“ an der L 288 Pinswanger Straße bei km 6,250 + 35 m (in 
Kilometrierungsrichtung) in Kraft und am 13.09.2020 um 19:00 Uhr wieder außer Kraft.  
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(3) Der genaue Zeitpunkt der Anbringung/Entfernung der Straßenverkehrszeichen durch die 
Landesstraßenverwaltung ist der Bezirkshauptmannschaft Reutte unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen.  

§ 2

(1) Auf der L 69 Reuttener Straße wird ab km 9,750 in Fahrtrichtung Pflach bis zum Kreisverkehr 
Wiesbichl in Pflach vom 01.08.2020 bis 13.09.2020 jeweils von Samstag um 07:00 Uhr bis Sonntag 
um 19:00 Uhr ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ gemäß § 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 verfügt. 

Von diesem Fahrverbot ausgenommen wird der Anrainerverkehr in den Talkessel Reutte, Lechtal 
und Tannheimer Tal.  

(2) Diese Verordnung tritt gemäß § 44a Abs. 3 StVO 1960 mit Anbringung des Vorschriftszeichens gemäß 
§ 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ samt Zusatztafel mit der Aufschrift 
„01.08. – 13.09.2020, jeweils Samstag, 07:00 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr, ausgenommen 
Anrainerverkehr Talkessel Reutte, Lechtal und Tannheimer Tal“ an der L 69 Reuttener Straße bei 
km 9,750 in Kraft und am 13.09.2020 um 19:00 Uhr wieder außer Kraft. 

(3) Der genaue Zeitpunkt der Anbringung/Entfernung der Straßenverkehrszeichen durch die 
Landesstraßenverwaltung ist der Bezirkshauptmannschaft Reutte unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen.

§ 3

(1) Auf der L 288–0–A1 wird ab der Einmündung der Abfahrtsrampe B179–43–R3 in Fahrtrichtung Pflach 
bis zum Kreisverkehr Wiesbichl in Pflach vom 01.08.2020 bis 13.09.2020 jeweils von Samstag um 
07:00 Uhr bis Sonntag um 19:00 Uhr ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ gemäß 
§ 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 verfügt. 

Von diesem Fahrverbot ausgenommen wird der Anrainerverkehr in den Talkessel Reutte, Lechtal 
und Tannheimer Tal. 
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(2) Diese Verordnung tritt gemäß § 44a Abs. 3 StVO 1960 mit Anbringung des Vorschriftszeichens gemäß 
§ 52 lit. a Z. 6c StVO 1960 „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ samt Zusatztafel mit der Aufschrift 
„01.08. – 13.09.2020, jeweils Samstag, 07:00 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr, ausgenommen 
Anrainerverkehr Talkessel Reutte, Lechtal und Tannheimer Tal“ an dem in der Abbildung 
gekennzeichneten Standort in Kraft und am 13.09.2020 um 19:00 Uhr wieder außer Kraft. 

(3) Der genaue Zeitpunkt der Anbringung/Entfernung der Straßenverkehrszeichen durch die 
Landesstraßenverwaltung ist der Bezirkshauptmannschaft Reutte unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen.

§ 4

        Rechtsvorschriften, mit denen weitergehende Fahrverbote angeordnet wurden, bleiben unberührt.

Für die Bezirkshauptfrau: 

Mag. Singer  


